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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.12.2011 

Geschäftszahl 

2008/16/0056 

Rechtssatz 

Auch eine allfällige Verletzung der Verkehrsbeschränkung des § 57 Abs. 1 Z 3 AlkStG 
(Verwendungsbeschränkung) des unter Abfindung hergestellten Alkohols bewirkt keine rückwirkende 
Unrichtigkeit der Abfindungsanmeldung (§ 62 Abs. 2 AlkStG), die das Zollamt nach § 64 Abs. 3 AlkStG mit 
Bescheid hätte berichtigen können. 


